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Begründungzur Satzungder2. Änderungdes BebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

1. Ziele, ZweckeundwesentlicheAuswirkungendesBebauungsplans(B-Plan).

1. Anlassund Ziel derPlanung

1.1 EinführunQ

Die Universitats-und HansestadtGreifswaldplanteim Jahr2008 mit derAufstellung
desB-Plan 65 — GrimmerStraße- Impulsefür die weiterestädtebaulicheEntwicklung
desGebietessüdlichderGrimmerStraßezu setzen.Durch die Verlagerungeinerdort
vorhandenenstädtischenGärtnereikonntenFlächenerschlossenwerden,die der Nach
frage nachinnenstadtnahenBaugrundstückenfür Wohnzweckegerechtwurden.
Gleichzeitigsollte die weiteregeordneteEntwicklungderbestehendenBebauung
gewährleistetwerden.
Dabeiwurdendurch NachverdichtungebenfallsweitereMöglichkeitenderBebauung
geschaffen.
Die bisherigepositive Entwicklung in diesemBereich ist Bestätigungdesursprünglichen
Planungsansatzes.
Im RahmenderUmsetzungderdargestelltenBauleitplanungentstandaucheine Ein
richtung zur Kinderbetreuung,die dengestiegenen.Bedarfan Betreuungsplätzenab
deckte.
Die Kindertagesstätte— Hundertwelten,am StandortGrimmerStraßeNr. 50/51,
wurde in Verbindungmit der KonzentrationderbereitsvorhandenenVerwaltungs-
standortein derStadtdurch den Trägerder Einrichtung,dasILL Institut Lernen& Leben
e.V. errichtet.
Im Ergebnisderpositiven Entwicklungder Einrichtung wurdemit dem Schuljahr2017/
2018 eine Kinderkunstakademieals freie Ganztagesgrundschulemit Orientierungsstufe
in Betriebgenommen.
DieseGrundschulesoll in den Folgejahrenals einzügigeGrundschuleweiterentwickelt
werden.
Damit soll demabsehbarsteigendenBedarfan Schulplätzenin der Universitäts-und
HansestadtGreifswaldRechnunggetragenwerden.

1.2 PlanunQsziel

Ziel der2. ÄnderungdesB-PIan Nr. 65— GrimmerStraße— ist es,die dargestellteWei
terentwicklungdesSchulstandortesan derGrimmerStraßeplanungsrechtlichvorzube
reiten und zu sichern.
Mit derWeiterentwicklungder Grundschuleerhöhtsich auchder Raumbedarf
entsprechend.DiesersteigendeBedarfsoll am StandortdurchAnbautenbzw. durch
Aufstockungenrealisiertwerden.
Damit wird die engeVerbindungderneuenGrundschulemit derKindertagesstätte,bei
gleichzeitigerflächensparenderBauweiseerhalten.
Hierzu sind geringfügigeAnpassungenderbestehendenBauleitplanungerforderlich.
Das betrifft Flächenänderungenbei derArt der BaulichenNutzungen,
Baugrenzenund die möglicheAnzahl von Vollgeschoßen.
Weiterhin,sind einigedie GestaltungbetreffendBauordnungsrechtlicheFestsetzungen
(§ 86 LBauO M-V ) anzupassenbzw. zu ergänzen.
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Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

2. RäumlicherGeltungsbereich

AllgemeineLage / PlangebietB-Plan Nr. 65 — GrimmerStraße-

Land - Mecklenburg!Vorpommern
Kreis - LandkreisVorpommern Greifswald
Gemeinde - Universitäts-und HansestadtGreifswald
Gemarkung - Greifswald
Flur - 36
Größe gesamt: 8,8 ha

DasPlangebiet( B-PJanNr. 65 — GrimmerStraße
- ) befindetsich zwischender

Grimmer- und Loitzer Straßeund umfassteine Flächevon ca 8,8 ha.
Im Westenbildet derBrandteichgrabendie Grenze,südlichdasFIurstück42
der Flur 36, welchesebenfallsals Entwässerungsgrabendient.
DasGebiet ist gekennzeichnetdurcheinefastgeschlosseneStraßenrandbebauung.
Die Entfernungzur Altstadt beträgtetwa 500 m.

Der Bereichder2. ÄnderungumfasstTeilbereicheder Flurstücke1/5 und 2/1
der Flur 36! GemarkungGreifswald.
Dieseliegen im äußerstennord-westlichenBereichdesgesamtenPlangebietes.

Lage / PlangebietB-Plan Nr. 65 - GrimmerStraße/ Bereich2. Änderung

Land
Kreis
Gemeinde
Gemarkung
Flur - 36
Flurstück
Flurstück
Größe gesamt

1/5 Größe ca: 1.381 m2
2/1 Größe ca: 6.920m2
ca 8.301 m2

3. Übergeordneteundörtliche Planungen

3.1 Flächennutzungsplanung

Der Flächennutzungsplansiehtfür den Innenbereichund entlangder Grimmer
StraßeWohnbauflächenvor. Die StraßenrandbebauungderLoitzerStraßewird als
Mischgebietsflächenausgewiesen.
Der BebauungsplanNr. 65 — GrimmerStraße— wurdeausdem Flächennutzungsplan
entwickelt und nimmt die Vorgabenauf.
Für den Bereichder2. Änderungwurdenim B-PlanAllgemeineWohngebiete
(WA 2, WA 7, § 4 BauNVO ) ausgewiesen.
Gemäß§ 4 BauNVO Abs. 2 Pkt. 3 sind Schulenals sozialeEinrichtungenin Allgemei
nenWohngebietengrundsätzlichzulässig.
Damit stellt die geplante2. ÄnderungkeinenWiderspruchzu denZielen der übergeord
netenBauleitplanungdar.

- Mecklenburg!Vorpommern
- LandkreisVorpommernGreifswald
- Universitäts-und HansestadtGreifswald
- Greifswald
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Begründungzur Satzungder2. Änderungdes BebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

3.2 WeiterePlanungen

Der von der Bürgerschaftgebilligte Landschaftsplansiehtfür die gesamteFläche
der BlockrandbebauungWohnenvor. Für die südlichenGrundstückesind Flächenfür
extensivesGrünlandund Flächenfür Ausgleichs-bzw. Ersatzmaßnahmenvorgesehen.
EntlangdesBrandteichgrabensist ein Grünzugzur SicherungdesNaturhaushaltesund
zum ErhaltdergewachsenenKulturlandschaftvorgesehen.

4. BisherigeEntwicklungund derzeitigeSituationim Planuncisbereich

BisherigeEntwicklung

Das Plangebietist gekennzeichnetdurch eine typischeStraßenrandbebauungmit süd
lich angrenzendenGrünflächen.In diesemBereichsind auchdie im Gebietvorhande
nen offenenWasserflächen(Teich Flur 36, Flurstück3 / 11 und 12 / 3) zu finden.
Im Bereichder, im Zugeder Umsetzungder Bauleitplanung,entstandenenPlanstraßen
(Soldmannstraße,Crednerstraße) wurdeninzwischendiverseneueWohngebäudein
offenerBauweiseerrichtet.
Es sindalle Wohnformen,vom freistehenden,eingeschossigen
Einfamilienhausbis zu mehrgeschossigenWohnhäusernentstanden.
GewerblicheEinrichtungenkonzentrierensich an derGrimmerStraße.
Dabei handeltessich in der Regelum kleine Gewerbebetriebeausden
unterschiedlichstenBranchen.
So sind zum Beispiel einige kleinereBetriebeausdem Baugewerbeanzutreffen.
Der südlicheTeil desPlangebieteskannals zusammenhängende,extensivgenutzte
Grünflächeangesehenwerden.
Die NeuordnungderEigentumsverhältnisseim Zuge derRealisierungderbestehenden
Bauleitplanungkann alsweitgehendabgeschlossenbetrachtetwerden.
Insbesondereim innerenBereichsind dadurchviele, ortsüblicherschlossene
Grundstückezur Wohnnutzungentstanden.
Die Ver- und EntsorgungdesPlangebieteserfolgt durch die in derGrimmerStraße
und in derLoitzer StraßevorhandenenLeitungenund technischenMedien.
DieseübergeordnetenLeitungsnetzewerdendurch entsprechendeLeitungenin den
Planstraßen(Soldmannstraße,Crednerstraße) ergänzt.
Die Verkehrserschließungerfolgt ebenfallsüberdie genanntenStraßen.
Allgemein lässtsich feststellen,dasssich der Standortinnerhalbder letztenJahrezu
eineminnenstadtnahenWohngebietim SinnederBauleitplanungentwickelthat.

Hochwasserschutz

Das Plangebieterreichtim Osteneine Höhevon 2,30 m überNHN und fällt in Richtung
Westenauf unter 1 m überNHN ab.
Damit liegt dasPlangebietunterderursprünglichenHochwasserbemessungsgrenze
von 2,90 m überNHN. (GeneralplanKüsten-und HochwasserschutzMecklenburg
Vorpommern) DieseHochwasserbemessungsgrenzewar zum Zeitpunktder ursprüngli
chenBauleitplanunggültig.
Darausschlussfolgerndist im vorliegendenB-Plan Nr. 65 für Neubauteneine Fußbo
denhöhe( Erdgeschoß) von mindestens1,90 m überNHN festgesetzt.
Durch die InbetriebnahmedesSperrwerkesan der Ryckmündungist die Situation
im Hochwasserschutzdeutlichverbessertworden.
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Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

Baugrund
Im RahmenderursprünglichenBauleitplanungwurdendie Baugrundverhaltnisse
am Standortuntersucht.Die Ergebnissewurdenin der Planungberücksichtigt.
FestgestelltwurdenerhöhteGründungsaufwendungenim BereichdesGrünlandesbis
zur südlichenGrenzedesPlangebietes.DieseBereichewurdenweitgehendals Grün-
land ausgewiesen.Der Grundwasseranschnittist zwischenO,6m und 1,5 m unterGe
landefestgestelltworden.
Für die anschließendeNeubebauungwurdengrundstücksbezogeneUntersuchungen
empfohlen.
Die grundsatzlichenAussagenzum Baugrundsind weiterhin gültig.

5. StädtebaulicheKonzeption

DasderursprünglichenBauleitplanungzugrundeliegendestädtebaulicheKonzept
hat sich in der bisherigenPraxisbewährtund bleibt weiterhin alsZielvorgabegültig.
In weitenTeilen wurdenGrundzügeausdieserKonzeptionschonrealisiert,oder
in Ansätzen begonnen.
Die Loitzer Straßewurdeausgehendvom Bestandals Mischgebieteingestuft.Die
ursprünglichbestehendenBaulückenwurdenzum Teil bereitsgeschlossen,bzw.
die Bebauungbefindetsich derzeitnoch in Realisierung.Ausgeführtwurdenim Wesent
lichen mehrgeschossige(2- 3 geschossig)Gebäudedie vorwiegenddem
Wohnendienen.Die UmsetzungderPlanungszieleist hier in der Entwicklung.
Auch entlangder GrimmerStraßehat sich die Bebauungin dervon der Bauleitplanung
vorgegebenenRichtungentwickelt. Die Einstufunghier, ist aufgrunddervorhandenen
Bebauungals allgemeinesWohngebietvorgegebenworden.
In derBlockrandbebauungvorhandeneBaulückenwurdenteilweisegeschlossen.
An derwestlichenGrenzedesPlangebietesentstandmit der Kita — Hundertwelten
ein städtebaulicherAkzent, deran diesemexponiertenStandort(Eingangssituation
zur Innenstadt)durchdie besondereGestaltungder Einrichtungdeutlichwird.
DieserstädtebaulicheAkzent kann und soll durchdie geplanteErweiterung
(Anbau,Aufstockung) nochweiter hervorgehobenwerden.
Damit wird einestädtebaulicheAufwertungder Eingangssituationerreicht.
Gleichzeitigwird derSchulstandortin seinerweiterenEntwicklunggestärkt.
Die im InnerendesPlangebietesvorgegebeneEntwicklung entlangder PlanstraßenA
und B (heuteSoldmannstraßeund Crednerstraße) ist ebenfallsweitgehendrealisiert.
Hier entstandenEinfamilienhäuserin offener Bauweise,die bedingtdurch die Innen
stadtlageeinehoheWohnqualitätbieten.
So ist ein attraktiverWohnstandortentstanden.
Im südlichen RandbereichdesPlangebietessind die vorhandenenGrünflächenals pri
vateGrünflächenentsprechendB-Planerhaltenund werdenauchweiterhin nur extensiv
genutzt.Der geplanteöffentliche Spielplatzwurde im Zugeder Realisierungderöffentli
chenStraßenund Wegemit hergestellt.
Die interneErschließungdesPlangebieteswurdeentlangder Planstraßenin derent
sprechendenKapazitätaufgebautund ist funktionsfähig.Die verkehrstechnischeEr
schließungerfolgt, wie geplant überdie GrimmerStraßeund die Loitzer Straße.
Intern sind die öffentlichenVerkehrsflächen( PlanstraßeA und B ) ausgeführtund erfül
len als Soldmannstraßeund Crednerstraßeihre Funktion.
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Begründung zurSatzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

6. Erläuterungenzu denPlanfestsetzungen(B-PlanNr. 65 2. Änderung)

6.1. Art der baulichenNutzung

TeilbereichederehemaligenBaufelder WA 2 und WA 7
(Bereich Flur 36, Flurstuck1/2, 1/5 und 2/1) werdenzu einemneuenBaufeld
WA 9 zusammengefasst.
Die südlicheBegrenzungdesneuenBaufeldesWA 9 wird um 7 Meter
parallel nachSüdenverschoben.Die Festsetzungals
allgemeinesWohngebiet(WA) § 4 (1), 4 (2) BauNVO bleibt erhalten.

Gemaß§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V. § 1 Abs. 5 BauNVO ist die folgendeNutzung,die
gemaß§ 4 Abs. 2 BauNVO allgemeinzulassigist, ausgeschlossen.

- die derVersorgungdesGebietesdienendenLaden

Ausnahmenim Sinnevon § 4 Abs. 3 BauNVO zur Errichtungvon:

1. Gartenbaubetriebe
2. Tankstellen

werdennicht zugelassen.

• Begründung

- Standortwahl
Ursacheund Ziel der2. ÄnderungdesB-Plan 65 — GrimmerStraße— ist die Weiterent
wicklung desSchulstandortesim BereichFlur 36, Flurstück1/5 und 2/1.
DieseWeiterentwicklungbedingteinenerhöhtenFlächen-und Raumbedarfder Schule,
derdurchAnbautenund Aufstockungenerreichtwerdensoll.
DieseAnbautenmacheneine Erweiterungder Flächedesneuenallgemeinen
Wohngebietes(WA 9 ) in südlicheRichtungum 7 m erforderlich.
Die Flächenausdehnungan dieserStellegehtzu Lastender bisherhier vorhandenen
privatenGrünfläche.
Die zur ErweiterungnotwendigeGrundstücksflächeist im Eigentumdes
Schulträgers( ILL Institut Lernen& Leben).
Aufgrund derdarüberhinauszur VerfügungstehendenprivatenGrünfläche,die sich
ebenfallsim Eigentumdes Schulträgersbefindet, ist dieseÄnderungkeine, die wesent
lichen Belangeder Planungbetreffende,Änderung.
Sowohl für die bestehendeKindertagesstätteals auchfür die zu erwartendenGrund
schülerstehtweiterhinausreichendGrünflächeam Standortzur Verfügung.
Die Erweiterungder Grundschulean diesemStandortnutzt die engeräumlicheVerbin
dungzur Kindertagesstätteund gestattetgleichzeitigeineflächensparenderäumliche
Ausdehnung(Aufstockung) derSchule.

- Nutzungsart
Mit der FestsetzungdesneuenBaufeldesWA 9 als allgemeinesWohngebiet( § 4
BauNVO ) wird die bisherigePlanungfortgeschrieben.
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Begründungzur Satzungder 2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

Der Ausschlussdergemäß§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO zulässigen,bzw. aus
nahmsweisezulässigenNutzungendient derVermeidungvon Konfliktpotential.
Die genanntenNutzungensind in dernäherenUmgebungdesPlangebieteszur Versor
gungdesBereichesin ausreichenderZahl und Größevorhanden.

- Kapazität
Die 2. ÄnderungdesBebauungsplanesNr. 65 wurdeauf GrundlagedesVorentwurfes
für die ErweiterungdesSchulstandortes(StandOktober2017) erarbeitet.
EntsprechenddieserÄnderungergebensich für den betroffenen
BereichfolgendeKapazitätsänderungen:

Flächenart Bestand 2. Änderung neu
Allgem. Wohngebiet 4,86 ha + 0,04 ha 4,90 ha

Grünflächeprivat 1,56 ha - 0,04 ha 1,52 ha

6.2. Maß derbaulichenNutzung

6.2.1. Grundflächenzahl

In den Nutzungsschablonenwird die Obergrenzefür die Grundflächenzahlfür das
betreffendeBaufeld (WA 9 ) mit 0,4 festgelegt.
Damit ergibt sich hier keineÄnderungzur bishergültigen Bauleitplanung.

Begründung

Die FestsetzungderGrundflächenzahlentsprichtdergemäß§ 17 (1) BauNVO zulässi
genObergrenzederbaulichenNutzung.
Sie erfolgte unterBerücksichtigungder im VorentwurfvorgesehenenBebauung(An
bauten,Aufstockung).

6.2.2.Zahl derVollgeschosse/Höheder baulichenAnlage

Die ObergrenzederVollgeschossigkeiti. V. mit den maximal zulässigenTraufhöhen
wird gemäßEintrag in den Nutzungsschablonenfür den Bereichder2. Änderung
wie folgt festgelegt:

BaufeldWA 9 II TH überFB max. 8,0 m

Die maximaleTraufhöhe(TH) bezeichnetdenvertikalenAbstandzwischender mittig
desBaugrundstückesangrenzendenOberkantederVerkehrsfläche— gemessenin der
Fahrbahnmitte— (überOK FB) und derSchnittkantederAußenwandmit der
Dachhaut.

• Begründung

Die maximaleGeschossigkeitin Verbindungmit den ObergrenzenderTraufhöhenwur
de entsprechendderZweckbestimmungder Flächenauf derGrundlageder im Vorent
wurf geplantenBebauungfestgelegt.Die Festlegungenberücksichtigendie
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Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

entsprechendenWertederangrenzendenBebauungund sollen eine harmonische
HöhenentwicklunginnerhalbdesPlangebietessicherstellen.

6.3. Bauweise,überbaubareGrundstücksflache

6.3.1. Bauweise

Entsprechendder Darstellungin den Nutzungsschablonenwerdenfür die Baufelderfol
gendeBauweisengemäß§ 22 Abs. 4 BauNVOfestgesetzt.

BaufeldWA 9 abweichendeBauweise,Gebäudelängebis 65 m
zulässig

• Begründung

Die FestsetzungderBauweisewurdeunterBerücksichtigungdesvorliegendenVorent
wurfesfür die geplanteErweiterungderSchulesowieder umgebendenBebauungvor
genommen.
Die in derursprünglichvorliegendenBauleitplanungvorgeseheneFestsetzungderoffe
nen Bauweisedienteder UmsetzungdesursprünglichenstädtebaulichenKonzeptes,
welchesdie Errichtungvon Einzelhäusernin den BaufeldernWA 1, WA 2 und WA 7
ermöglichensollte.
In deroffenenBauweisesind dieGebäudegemäß§ 22 Abs. 2 BauNVO mit einemseit
lichen Grenzabstandzu errichten.Die LängederGebäudeselbstdarf 50 Meter nicht
überschreiten.Der Grenzabstandrichtet sich nachdenVorschriftender LBauO M-V.
Für den Bereichder2. Änderung(WA 9 ) ergibt sich hier jedochdie Notwendigkeiteine
abweichendeBauweisefestzusetzen,da die zukünftigeGebäudelängeaufgrundvon
Anbautenetc. die zulässigeGebäudelängevon 50 m z.T. überschreitenwird.
Im Gegensatzzur geschlossenenBauweise,sollendie Einzelgebäudeaberweiterhin
mit Grenzabstanderrichtetwerden.
In Verbindungmit der FestlegungderüberbaubarenGrundstücksflächesoll die Reali
sierungder Planungszieledamit gesichertwerden.

6.3.2. ÜberbaubareGrundstücksfläche

Die überbaubarenGrundstücksflächenwerdenentsprechendderDarstellungin der
Planzeichnungals Baufelderfestgesetzt.

Die Abgrenzungder BaufelderWA 9 wird als Baugrenzegemäß§ 23 (3) BauNVOfest
gelegt.

Als Ausnahmendürfendie festgesetztenBaugrenzenwie folgt überschrittenwerden:

— durch Nebenanlagengemäß§ 14 (1) und 14 (2) BauNVO, ausgenommensind An
lagenund Einrichtungenzur Kleintierhaltung

— durch Dachüberständein einerTiefe von maximal 1,0 Meter
— durchTreppenanlagen,Laubengängeund Balkonein einerTiefe von

maximal 1,5 Meter
— durchTerrassenflächenin einerTiefe von maximal 1,5 Meter
— durch Eingangsüberdachungen/Vordächerbis zu einerTiefe von 1,5 Meter
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Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

Begründung

Die Festsetzungder überbaubarenGrundstücksflächenerfolgteunterBerücksichtigung
desvorliegendenstadtebaulichenKonzeptes.In Verbindungmit dem Entwurf zur Erwei
terungderSchulesoll einegeordnete,nicht zu massiveBebauung desStandortesge
währleistenwerden.
Die Abgrenzungder Baufeldermittels Baugrenzenschafftfür die weiterenPlanungen
denerforderlichenSpielraum,ohnedie städtebaulichenAbsichten!Vorgabenaufzuge
ben. Baugrenzendürfen nicht überschrittenwerden,ein zurücktretenhinter die Bau-
grenzeist jedochmöglich.
Als AusnahmenfestgelegteÜberschreitungsmöglichkeitenbietenausreichendSpiel
raum für die individuelle Gestaltungder geplantenBebauung.

6.3.3 Nebenanlagen

Nebenanlagenim Sinne§ 14 (1) BauNVO für die Haltung von Kleintieren sind unzuläs
sig.
Gemäß§ 14 (2 ) BauNVO sind die derVersorgungder Baugebietemit Elektrizität, Gas,
Wärmeund Wassersowie zur Ableitung von Ab- und RegenwasserdienendeNebenan-
lagen innerhalbder ausgewiesenenVerkehrs-und Grünflächenallgemeinzulässig,so
weit diesohneBeeinträchtigungihrer jeweiligenZweckbestimmungmöglich ist.

Begründung

Zu dernach§ 14 (1) BauNVO zulässigenNebenanlagengehörenauchAnlagenfür die
Kleintierhaltung.
Diesesollenzur Vermeidungvon Nachbarschafts-und Nutzungskonfliktenausge
schlossenwerden.
WeitereNebenanlagenzur ErschließungsowieTerrassen,Pergolen,Einfriedungen
usw. sind zulässig.

6.4. ÄußereGestaltung!FestsetzungennachLBauO M-V

6.4.1. Fassaden

Für die Fassadenoberflächenim BaufeldWA 9 sind zulässig:
- Putzflächen,Glattputz
- Klinker, Betonverblendsteine,Holz, Glas,ZementgebundeneFaserplatten

Begründung

Eine architektonischeVorprägungdesGebietesist nicht vorhanden,die umgebende
BebauungbestehtjedochweitgehendausPutzbauten.
Die bestehendenGebäudeam Standort(WA 9) sind demgegenübermit einer
Holzverkleidungin einerkräftigen Farbgebungausgeführt.
Die ZulassungverschiedensterOberflächenmaterialienzur Gliederung vonFassaden
und Baukörpernsoll Uniformität verhindernund für einegroßeGestaltungsvielfaltin der
weiterenPlanungsorgen,die dem Standortgerechtwird.
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6.4.2. Dachform,DachneiQuncl,Dachdeckunci

Für die Dachformenim WA 9 sind zulassig:
- FlachgeneigtePultdächer, Dachneigung50 300

- Satteldächerbzw. Zeltdächer,Dachneigung150450

- Flachdächer
- Sowie KombinationenausdenobengenanntenDachformen

Begründung

Die Festsetzungder Dachformenerfolgt auf GrundlagedesstädtebaulichenKonzeptes,
in Anlehnungan diebisherigenFestsetzungenfür dasBaufeldWA 7.
Die darüberhinauszulässigenDachformenberücksichtigenden Entwurf zur Erweite
rung der Schuleund die mit dieserBauaufgabeverbundenenüblichenDachformen.
Damit sollendie dort vorgeschlagenenDachformenin derweiterenBearbeitungumge
setztwerden.
Die gewähltenDachformenfügen sich in die umgebendeBebauungharmonischein,
erlaubeneine klare Umsetzungder Bauaufgabeund bietenausreichend
gestalterischenSpielraumum dem städtebaulichhervorgehobenenCharakterdes
Standortesin der weiterenPlanunggerechtzu werden.

6.5. Öffentliche?PrivateGrünflächen

Die Festsetzungvon privatenGrünflächenerfolgt gemäßPlanzeichnungim südwestli
chenRandbereichdesPlangebietes.
Wie unterPkt. 6.1 beschriebenwird die Flächenreduzierungzugunstendesneuen
BaufeldesWA 9 in südlicheRichtung um 7 Metervollzogen.
Damit verringertsich die hier als privateGrünflächefestgesetzteFlächeum 0,04 ha.

Begründung

Die VerringerungderprivatenGrünflächezugunstender Flächenzuweisungfür allge
meineWohngebiete (WA9 ) wird durchdie geplanteErweiterungdesSchulstandortes
notwendig.
Die Verringerungstellt mit 0,04 ha einennur geringfügigenEingriff in die vorhandene
Situationdar.
Unter Berücksichtigungderam Standortdarüberhinausvorhandenengroßzügigenpri
vatenGrünflächensind keineschädlichenAuswirkungen?Einschränkungen
auf die Umwelt zu erwarten.
Die betroffeneFlächewird bereitsjetzt im Rahmender Kindertagesstätteals
Hofflächegenutztund ist durchWegeetc. bereitsteilweiseversiegelt.
Die verbleibendenGrünflächenerfüllen weiterhinihre Funktionzum Schutzvon Tier
und Pflanzenwelt.Auswirkungenauf Klima, Bodenund Wasserhaushalt
sind aufgrunddergeringenFlächeund bisherigenNutzungnicht zu erwarten.
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6.6. Flachenfür Maßnahmenzum Schutz.zur Pflegeund zur Entwicklung
von BodenNatur und Landschaft

6.6.1 Anpflanzungenund Erhaltungsgebote

Erhaltungscjebot

Der Grabenan dersüdlichenund westlichenGrenzedesPlangebietesist naturnah
herzustellenbzw. zu erhalten.Der Gewasserrandstreifen(5m ab Böschungsoberkante)
ist in seinerFunktion zu erhalten.(§ 38 WasserhaushaltsgesetzWHG)
Anlagenan Gewässernsind sozu betreiben,zu unterhaltenund stillzulegen,dasskeine
schädlichenGewässerveränderungenzu erwartensind und die Gewässerunterhaltung
nicht erschwertwird.
Die privatenGrünflächenmit der KennzeichnungW ( Mähwiese) sind als natürliche
Wiesenbereicheanzulegen,wobei die ersteMahd nichtvor dem 1 .Juli erfolgendarf.

Anpflanzgebot

Auf den privatenGrundstückenim WA 1 — WA 3 sind je 300 m2 nicht überbaubarer
Grundstücksflächeein hochstämmigerLaubbaum,und je 200 m2 nicht überbaubarer
Grundstücksfläche5 Sträucherzu pflanzenund zu unterhalten.
Auf der Maßnahmeflächezum Anpflanzenvon Bäumenund Sträuchern
(Pflanzfläche1) sind je 200 m2, 2 hochstämmigeLaubbäume,5 Heisterund
20 Sträucherzu pflanzenund zu unterhalten.

Bedingtdurch die geplanteErweiterung(Anbau,Aufstockung)derSchuleentfallen im
BereichWA 9 insgesamt6 Laubbäume.
Dazu gehören2x Hainbuche,3x Ahorn und lx Ginko (Stammumfängevon 70-130cm)
Als Ausgleichsind auf der privatenGrünfläche(Flurstück2, südlichWA 9) 6 hoch-
stämmigeLaubbäumein der nachdem BaubeginnfolgendenPflanzperiodezu pflanzen
und dauerhaftzu unterhalten.

Die Anpflanzungvon Gehölzenist mit Pflanzbindunggemäß§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB
und ausschließlichmit standortgerechten,heimischenArten entsprechendPflanzliste
zu realisieren.Die hochstämmigenLaubbäumesollen bei Neupflanzungeneinen
Stammumfangvon mmd. 16—20cm haben.

Art derAnpflanzungen

Laubgehölzeim öffentlichenund privaten Bereich:
Feldahorn (Acer campestre)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
GemeineBirke (Betula pendula)
Kornelkirsche (Comusmas)
Blutroter Hartriegel (Comussanguinea)
Hasel (Corylusavellana)
Eingriffliger Weißdorn (Crataegusmonogyna)
Wildapfel (Malus sylvestris)
Vogel-Kirsche (Prunusavium)
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Trauben-Kirsche (Prunuspadus)
Schlehe (Prunusspinosa)
Hunds-Rose (Rosacanina)
Silberweide (Salix alba)
Korb-Weide (Salix viminalis)
SchwarzerHolunder (sambucusnigra)
Eberesche (Sorbusaucuparia)
SchwedischeMehlbeere (Sorbusintermedia)

Hainbuche (Carpinusbetulus)
Rotbuche (Fagussylvatica)
Stieleiche (Quercusrobur)
Eibe (Taxusbaccata)
Stechpalme (llex aquifolium)

1. Obstqehölze:
Walnuß (Juglansregla)
Äpfel (Malus in Sorten)
Pflaume (Prunusin Sorten)
Sauerkirsch (Prunusin Sorten)
Süß-Kirsch (Prunusin Sorten)

2. Zierehölze:
Ahorn (Acer in Sorten)
Scharlach-Roßkastanie (Aesculusx carnea„ Briotii“)
Birke (Betula pendula)
Apfel (Malus in Sorten)

3. GeschnitteneHecken:
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinusbetulus)
GewöhnlicherLiguster (Ligustrumvulgare)

Zierciehölzefür freiwachsendeHeckenöffentlichenund privatenBereich:

Weißer-Hartriegel (Cornusalba)
Blut-Hasel,rotesLaub (Corylus maxima„Prupurea“)
Deutzie,Blüte weiß (Deutziax magnifica)
Forsythie,Blüte gelb (Forsythiax intermedia)
Gefüllter Ranunkelstrauch,Blüte gelb (Kerria japonica„Pleniflora“)
Kolkwitzie, Blüte rosa-weiß (Kolkwitzia amabilis)
Zierkirsch (Prunusin Sorten)
Blut-Johannisbeere,Blüte rot (Ribessanguineum„Atrorubens“)

• Begründung

Die Festsetzungder Erhaltungs-und Anpflanzgebotewurdenausderursprünglichen
Bauleitplanungfür den Bereichder2. Änderungübernommenund dienendem Schutz
erhaltungswürdigerNaturgüter,sowiederSicherstellungeinesfunktionierendenNatur
haushaltes.
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Gleichzeitigwird die QualitätdesStandortes,die maßgeblichvon begrüntenund unver
siegeltenFlächenabhängt,gesichert.
Die Neupflanzungvon 6 Laubbäumenin derprivatenGrünfläche(Flurstück2/1
südlichWA 9 ) dient demAusgleichderdurch die ErweiterungderSchulezu fällenden
Bäume.

6.6.2 ExterneMaßnahmen

ExterneKompensation

Der ermittelteund rechnerischbilanzierteEingriff in Bezugauf die Umwandlungeines
TeilbereicheseinerGrünfläche(470 m2, bisherigeZweckbestimmungMähwiese) zum
AllgemeineWohngebiet(WA 9 ) wird mittels Zahlungin ein von der UnterenNatur
schutzbehördeanerkanntesund verfügbaresÖkokonto in derLandschaftszone
VorpommerschesFlachlandkompensiert.

Begründung

Die Planänderunghat eine UmwandlungeinesTeilbereicheseinerGrünfläche(bisher
ZweckbestimmungMähwiese) zum AllgemeinenWohngebiet(WA 9 ) zur Folge.
Die Erweiterungder Fläche(WA 9) umfasst470 m2, die mit einerGrundflächenzahl
(GRZ ) von 0,4 ausgewiesensind.
Damit stellt dasVorhabeneinenEingriff in Natur und Landschafti.S.d. § 12 NatSchAG
M-V dar. Gern. NatSchAGsind Eingriffe in die Naturund Landschaftzu vermeiden.
Ist dies nicht möglich, sind die beeinträchtigtenStrukturen,Funktionenund Prozesse
von Natur und Landschaftmöglichstgleichwertigoderähnlich zu ersetzen( Ersatzmaß
nahmen).
Die Bewertungist mit Hilfe der Hinweisezur EingriffsregelungMecklenburg
Vorpommern( LUNG 1999 ) vorzunehmen.Dabei sind die Kriterien Regenerationsfä
higkeit, Gefährdung/ Seltenheitund typischeAusstattungheranzuziehen.

6.7. VerkehrlicheErschließung

Die verkehrstechnischeErschließungdesBereichesder2. Änderungdes
B-PIan Nr. 65 — GrimmerStraßeerfolgt überdie GrimmerStraße.
Die hier vorhandeneZufahrtwird auchnacherfolgterErweiterunggenutzt.
Flächenzur UnterbringungdesruhendenVerkehrssind auf dem GrundstückderKin
dertagesstättevorhanden.Der durch die ErweiterungderSchuleentstehendeMehrbe
darf an PKW-Stellplätzenist ebenfallsauf dem Grundstückauszuweisen,bzw. durch
AblösungentsprechendderStellplatzsatzungder Universitäts-und HansestadtGreifs
wald abzulösen.

Eine Änderung,bzw. FestsetzungneueröffentlicherVerkehrsflächenist nicht geplant.
Die darüberhinausim PlangebietvorhandenenPlanstraßenA und B (Soldmannstraße,
Crednerstraße) sind von der2. Änderungnicht betroffen.

• Begründung

Der Verzichtauf die FestsetzungweitererVerkehrsflächenist durchdie bereitsvorhan
deneverkehrstechnischeErschließungdesbetreffendenStandortesbegründet.
Die öffentlich rechtlicheErschließungdesStandortesist gewährleistet.

- 14 -



Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

6.8. Ver- und Entsorgung

Ver- und Entsorgungsleitungenfür den Standortder Kindertagesstätte— Hundertwelten
liegen im Bereichder GrimmerStraße,nördlich dergeplantenErweiterung.

Stromversorgung

Die Versorgungsleitungenfür Elektroenergieliegenfür den Standortim Bereichder
GrimmerStraße.Von hier erfolgt auchdie Versorgungder bestehendenBebauung.
Für die geplanteErweiterungist weiterhindie NutzungdesbestehendenHausanschlus
sesvorgesehen.
Inwieweit die KapazitätdesAnschlussesausreichendist, ist in derweiterenPlanungzu
prüfen und gegebenenfallszu ändern.

Trinkwasser

Der TrinkwasseranschlussderKindertagesstätte— Hundertweltenerfolgt überdie in der
GrimmerStraßevorhandeneVersorgungsleitung(VW 125 x 7,4 PE 100)
Für die geplanteErweiterungist die weitereNutzungdesbestehendenHausanschlus
sesvorgesehen,Inwieweit die KapazitätdesAnschlussesausreichendist, ist in derwei
terenPlanungzu prüfen und gegebenenfallszu ändern.

Abwasser

Für die vorhandeneBebauungam Standortbefindensich Leitungenund Schächteim
BereichderGrimmerStraße.Von hier erfolgt derAnschlussder bestehendenKinderta
gesstätte.
Im RahmendergeplantenErweiterungwird dervorhandeneAnschlussweitergenutzt.
Inwieweit die KapazitätdesAnschlussesausreichendist, ist in derweiterenPlanungzu
prüfen.

Regenwasser

Die Ableitung desRegenwassersvom Standortder Kindertagesstätteerfolgt auseiner
GrundstücksentwässerungsanlageüberdenVorfluter Graben24 / Brandteichgraben
(wasserrechtlicheErlaubnisAZ 343.3.00.2013-015vom 23.10.2013)
Im RahmendergeplantenErweiterungwird dervorhandeneAnschlussweitergenutzt.
Durch die geplanteErweiterung(Anbau,Aufstockung ) wird die Dachflächenur gering
fügig größer.
Inwieweit die KapazitätdesRW-Anschlussesdafürausreichendist, ist in derweiteren
Planungzu prüfen.
Eventl. notwendigeÄnderungen,welchedie o.g. wasserrechtlicheErlaubnisbetreffen,
bedürfeneinerneuenwasserrechtlichenErlaubnis,welchebei derzuständigenWas
serbehördevor Ausführungzu beantragenist.

Löschwasser

In dergültigen Bauleitplanungwurdefür die Mischgebieteein Bedarf
von 96 m3 über2 Stunden,bzw. für die allgemeinenWohngebietevon 48 m3
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über2 Stundenermittelt.
Durch die geplanteErweiterungderSchuleist von einemBedarfvon 48 m3 über2
Stunden(DVGW W 405/WA, bis 3 Vollgeschosse,GefahrBrandausbreitungklein)
auszugehen.
Damit wird durchdie Erweiterungkein höhererLöschwasserbedarfbegründet.
Der Löschwasserbedarfwird ausdemöffentlichenTrinkwassernetzbereitgestellt.
Der Löschbereichumfasstdabeialle im Umkreisvon 300 m vorhandene
Entnahmestellen.

Fernwärme

Eine VersorgungdesStandortesmit Fernwärmeausdem kommunalenNetzderUni
versitäts-und HansestadtGreifswaldist zum derzeitigenStandnicht vorgesehen.

Gasversorgung

LeitungenderGasversorgungsind im BereichderGrimmerStraßevorhandenund kön
ne zur VersorgungdergeplantenErweiterunggenutztwerden.
Inwieweit einewirtschaftlicheVersorgungmit Erdgasim Rahmendergeltendengesetz
lichen Bestimmungenmöglich ist, ist im RahmenderweiterenPlanungenzu prüfen und
gegenanderealternativeVersorgungsmöglichkeitenbetriebswirtschaftlichabzuwägen.

Telekommunikation

Für die VersorgungdesStandortesim BereichderTelekommunikationsind Leitungen
der DeutschenTelekomAG in der GrimmerStraßevorhanden.
Dabei handeltessich um eine(V)DSL Glasfaserleitungmit einerKapazitätvon bis zu
100 Mbit/s.

Müllentsorgung

Der Müll derKindertagesstättewird überhaushaltsbezogeneMülltonnen durchden
kommunalenEntsorgungsbetriebentsorgt.
Zu diesemZweck werdenentsprechendePlätzeauf dem Grundstückbereitgehalten.
Der durch die geplanteErweiterungentstehendeMehrbedarfist zusätzlichzu berück
sichtigenund ebenfallsnachden Richtlinien deskommunalenEntsorgungsbetriebeszu
entsorgen.
Gleichesgilt im Speziellenauchfür die Entsorgungvon Speiseabfällen.

Begründung

Für den mit der ErweiterungderSchuleentstehendenBedarf, ist die Bereitstellungder
entsprechendentechnischenVer- und Entsorgungsmediengegeben.
Die dafürentsprechendenNetzeund Einrichtungenim öffentlichenStraßenraumsind
vorhandenund funktionsfähig.
EventuellnotwendigeKapazitätserweiterungensind in denweiterenPlanungenzu prü
fen.
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6.9 Lärmschutz

Im BereichdesLärmschutzeswerdendie Festsetzungenausder bisherigen
Bauleitplanungübernommen.
Die Beurteilungder Lärmbelastung,die auf den Bereichder 2. Änderung(WA 9)
einwirkt, erfolgtefür denVerkehrslärmnacheinerschalltechnischenUntersuchung
vom Oktober2005.Als Grundlagefür die Bewertungwurdendie erhobenenVerkehrs-
zahlenfür den Bau derBahnparalleleausdemJahr2003entnommenund der Progno
sefall für dasJahr2015hochgerechnet.
Der stadtebaulicheOrientierungswertder DIN 18005,Teil 1 lautetfür den Bereich
der2. Anderung:

AllgemeinesWohngebiet Tag - 55 dB(A) Nacht - 45 dB(A)

BedingtdurchdashoheVerkehrsaufkommenin der GrimmerStraßesind Lärmschutz
maßnahmenerforderlich.Dabeisind aktive Lärmschutzmaßnahmen,wie Lärmschutz
wände/ - wälle aufgrundderörtlichen Bedingungennicht möglich.
D.h. essind nebenpassivenLärmschutzmaßnahmen(Gebäudeorientierung,Grundriss-
gestaltung)auchkonstruktiveSchallschutzmaßnahmenvorzusehen.
Für Aufenthaltsräumewie Wohn- Kinder- und Schlafzimmerist bei einemLärmpegel
von mehrals 45 dB(A) im Nachtzeitraumkein ungestörterSchlafbei geöffnetemFenster
mehrmöglich. Für dieseRäumeist eine kontrollierteschallgedämmteLüftung entspre
chendVDI 2719vorzusehen.
In der Planzeichnungwird ein ca. 20 m breiter, parallel zur GrimmerStraßeverlaufender
Bereichals LärmpegelbereichIV ausgewiesen.
InnerhalbdiesesBereichesergibt sich an denmit LärmpegelbereichIV gekennzeichne
ten GebäudeseitengemäßDIN 4109 - Schailschutzim Hochbau- zur Erreichungdes
gefordertenInnenschallpegelsin Aufenthaltsräumenein resultierendesSchalldämmmaß
(Rw, res)von 40 dB für Außenbauteile.
Darananschließendwird ein weitererca. 10 m breiter, parallel zur GrimmerStraßever
laufenderBereichals LärmpegelbereichIII ausgewiesen.
InnerhalbdiesesBereichesergibt sich an den mit LärmpegelbereichIII gekennzeichne
ten GebäudeseitengemäßDIN 4109 - Schallschutzim Hochbau- zur Erreichungdes
gefordertenInnenschallpegelsin Aufenthaltsräumenein resultierendesSchalldämmmaß
(Rw, res)von 35 dB für Außenbauteile.

Begründung

In der im RahmendesvorausgegangenenPlanungsverfahrensdurchgeführtenschall-
technischenUntersuchungwurdendie für denBereichder 2. Änderungzu erwartenden
Schallimmissionenprognostiziert.
Für den BereichdesBaufeldesWA 9 wurdendabeiBeurteilungspegelvon bis zu 70 dB
(LärmpegelbereichIV, ausSchallimmissionendurch Verkehr ) ermittelt.
Die festgesetztenMaßnahmendienenderSchaffungeinesangenehmenWohn- bzw.
Arbeitsklimas.
Die Festsetzungerfolgt nachden geltendenBestimmungender DIN 4109 und ist mit
demheutigenStandderTechnikzu gewährleisten.
WeitereMaßnahmenzum Schallschutzwerdennicht erforderlich.
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6.10. Zuordnunqsfestsetzuncien

Die 2.- ÄnderungdesB-Plan Nr. 65 — GrimmerStraße— wird nach§ 2 Abs. 1 i.V.m. §
13aAbs.4 BauGB im beschleunigtenVerfahrenaufgestellt.
Eingriffe in Naturund Landschafti.S.d. § 12 NatSchAGM-V sind zu vermeiden.Ist dies
nicht möglich, sind die beeinträchtigtenStrukturen,Funktionenund Prozessevon Natur
und Landschaftmöglichstgleichwertigoderähnlichzu ersetzen( Ersatzmaßnahmen).
Damit entstehenin diesemZusammenhangzusätzlichenKosten,die durch denVorha
benträgerzu tragensind.

Die unterPunkt6.6.1 Anpflanzgebotaufgeführteund in der Planzeichnunggekenn
zeichneteMaßnahme(Anpflanzgebotvon 6 Bäumenfür denVerlust von 6 Bäumen)
wurdegern.Baumschutzkompensationserlassvom 15.10.2007ermittelt ( sieheAnlage
2 ) und wird in der2. ÄnderungdesB-Plan festgesetzt.
Die Maßnahmewird dem Flurstück2/1 kostenmäßigzugeordnet.

Die unterPunkt66.2 ExterneMaßnahmeaufgeführteund in der Planzeichnung
gekennzeichneteMaßnahme(Zahlungin ein von der UnterenNaturschutzbehördean
erkanntesund verfügbaresÖkokonto in der LandschaftszoneVorpommerschesFlach
land / Flächenäquivalent2303 m2 ) wurde gern. Hinweisenzur EingriffsregelungM-V
(HzE ) von 2018 ermittelt ( sieheAnlage 3 ) und wird in derPlanzeichnungText (Teil B)
unternachrichtlicheÜbernahmePkt. 4, in der2. ÄnderungdesB-Plan festgesetzt.
Die Maßnahmewird dem FIurstück2/1 kostenmäßigzugeordnet.

Das betreffendeFlurstückist im EigentumdesILL Institut Lernen& Lebene.V.
als Trägerder Grundschuleund wird z.Z. als Freiflächefür die Kindertagesstätte
genutzt.

7. WesentlicheAuswirkungender2. ÄnderungdesB-Plans

Mit dervorliegendenBau leitplanungfür die 2. Änderungdes8-PlanNr. 65 — Grimmer
Straße— wird die bereitsbestehendeKinderbetreuungseinrichtung(Kita Hundertwelten)
in Verbindungmit derseit einemJahrbestehendenKinderkunstakademieals freie
Ganztagesgrundschulemit Orientierungsstufein ihrem Bestandgestärkt.
Die geplanteWeiterentwicklungder Grundschuleund derdamit verbundenegrößere
Raum-und Flächenbedarfwerdenplanungsrechtlichgesichert.
Die bereitsvorhandenestädtischeVerkehrs-und TechnischeInfrastrukturwird genutzt.
Damit könnenkosten-und flächenintensiveNeuinvestitionenauf diesemGebietvermie
den und Eingriffe in die Naturverhindertwerden.
Auch durchdie Art dergeplantenErweiterung(z.T. Aufstockung ) wird der Eingriff in
die Naturgeringgehalten.WeitereFlächenversiegelungenwerdengegenübereinem
Neubauauf ein Minimum reduziert.
Die Beseitigungvon 6 Laubbäumenwird am Standortauf demGrundstückdurch
Neupflanzungenausgeglichenund kann in Anbetrachtderhier sonstvorhandenen
Grünflächenals nur geringfügigerEingriff bewertetwerden.
Die Umwandlungvon ca 470 m2 Grünfläche( ZweckbestimmungMähwiese) in ein
allgemeinesWohngebiet(WA 9 ) wird durch die Zahlungin ein von der UnterenNatur
schutzbehördeanerkanntesÖkokontoaußerhalbdes8-PlanGebieteskompensiert.
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Begründungzur Satzungder2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

Die nun möglicheBebauungmit 2 Vollgeschossenim neuenBaufeldWA 9 nimmt
die Bauhöhender benachbartenUmgebungauf und fügt sich harmonischin desbeste
hendeStadtbildein.
Insgesamtist festzustellen,dassmit der2. ÄnderungdesB-Plan Nr. 65 — Grimmer
Straße— die planungsrechtlichenGrundlagenfür eineErweiterungderbestehenden
Schulstandortesgeschaffenwerdenund damit dem absehbarsteigendenBedarfan
Schuiplätzenin der Universitäts-und HansestadtGreifswaldRechnunggetragenwird.
Gleichzeitigwird die GesamtentwicklungderStadtin diesemBereichpositiv
beeinflusstund entsprichtdamit dem Ziel derBauleitplanung.

8. SonstigeFachplanungen

Für die FlächedesPlanungsgebietesist keineBelastungdurch Munition und anderer
Kampfmittel bekannt,der Bereichwird als nicht kampfmittelbelasteteingeschätzt.

Bedingtdurch LageaußerhalbdeshistorischenStadtkernsvon Greifswaldsind fürdas
Plangebietkeine Bodendenkmale bekannt.
Solltenwider ErwartenarchäologischeFunde!Fundstellenim Rahmender Erdarbeiten
entdecktwerden,sind diesezu unterbrechenund die zuständigenBehördenzu benach
richtigen. Ein entsprechenderHinweis zu den Erdarbeitenwird in die PlanzeichnungTeil
B, Abschnitt III aufgenommen.

Im Vorfeld desPlanverfahrenszur 2. ÄnderungdesB-Plan Nr. 65— GrimmerStraße—

wurdeder Bereichder2. ÄnderungaufdasVorkommen,bzw. auf die Betroffenheit
artenschutzrechtlicherTier- und PflanzenartendurchdasVorhabengeprüft.
Die Untersuchungendazuwurdendurch dasKompetenzzentrum Naturschutzund Um
weltbeobachtung,Herrn Dipl. LandschaftsökologeJ. Berg im Oktober2017durchge
führt. Der ArtenschutzrechtlicheFachbeitragliegt dieserBegründungalsAnlage 1 bei.
Unter Pkt. 5 desFachbeitrageswird die Einschränkungvon Rodungenauf denZeitraum
zwischenOktoberund März zur Vermeidungvon Störungen,Verletzungenund Tötun
genvon möglichenBrutvögeln undggf. Laubfröschenals notwendigeVermeidungs-und
Minderungsmaßnahmegenannt.
Bei DurchführungdergenanntenVermeidungsmaßnahmenkann dem Eintretenein
schlägigerVerbotstatbeständedes§ 44 Abs.1 BNatSchGeffektiv begegnetwerden.
DasVorhabenwird somit nachden Maßgabendes§ 44 Abs.1 BNatSchGals
zulässigeingeschätzt.
Ein entsprechenderHinweis zu den Rodungsarbeitenwird in die PlanzeichnungTeil B,
Abschnitt III aufgenommen.

9. Bodenordnendeund sonstigeMaßnahmen

Dasvon der2. ÄnderungdesB-Plan Nr.65 — GrimmerStraße- beanspruchte
Grundstück(Flurstück1!5 und 2/1) liegt in derGemarkungGreifswald,Flur 36.
WeitereexterneFlurstückesind von derÄnderungnicht betroffen.

Die genanntenFlurstückebefindetsich im EigentumdesILL Institut Lernen& Leben
e.V. welchesgleichzeitigTrägerder hier vorhandenenKinderbetreuungseinrichtungen
ist.
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Begründungzur Satzungder 2. ÄnderungdesBebauungsplansNr. 65 - GrimmerStraße-

der Universitäts-und HansestadtGreifswald

BodenordnendeMaßnahmenfür die von der2. ÄnderungbetroffenenGrundstücke
werdenbei der UmsetzungderPlanungnicht notwendig.

10. StädtebaulicheDaten( gesamterBereichB-Plan Nr.65)

Flächen ha Anteil in %
Gesamtflache,Plangebiet 8,80 100,0
StraßenverkehrsflächeBestand 0,84 9,5
Mischverkehrsflache 0,26 2,9
AllgemeinesWohngebiet 4,90 55,6
Mischgebiet 1,08 12,3
Öffentliche Grünflache 0,07 0,8
PrivateGrünfläche 1,52 17,3
Flächenfür Wasserwirtschaft 0,14 1,6
( Graben)

11. Kosten

Bei der Umsetzungder Planungenfallen Kostenfür die Baufeldfreimachungsowie für
die externeAusgleichsmaßnahmean.

• Baufeldfreimachung.

Hier entstehenKostenfür die Rodungder 6 genanntenLaubbäumesowiedie alsAus
gleich zu pflanzenden6 LaubbäumegemäßAnpflanzgebot.Der Kostenaufwandwird
auf ca. 10.000€ geschätzt. DieseKostenwerdenzu 100 % den Flurstücken1/5 und 2/1
zugeordnet.

• Erschließung

Änderungen/ ErgänzungendervorhandenenErschließungdesBaufeldesWA 9
(Straßen,Wege,Ver- und Entsorgung,Straßenbeleuchtungetc.) sind nicht geplant.
Kostenhierfür entstehensomit nicht.

• Ausgleichsmaßnahmenextern

Für externeAusgleichs-und ErsatzmaßnahmenentstehenweitereKosten,für die Zah
lung in ein von der UnterenNaturschutzbehördeanerkanntesÖkokonto.
Der Kostenaufwandwird auf ca. 7.000€ geschätzt.DieseKostenwerdenzu 100 % den
Flurstücken1/5 und 2/1 zugeordnet.

Universitäts-und HansestadtGreifswald,den 28. NOV 2019

Dy1(Orb errrter
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2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 65 der Universit äts- und Hansestadt 

Greifswald 

BV: Erweiterung (Aufstockung) der Kita/ Schule Hundertwelten 
(ILL Institut Lernen & Leben), Grimmer Str. 50 in 17489 Greifswald 
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Anlage 1 der Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 65 - Grimmer Straße -
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1. Einführung 

1.1 Vorbemerkung 

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel 

besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen 

Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu 

sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei 

Schutzinstrumente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen 

Bestimmungen zum Artenschutz. 

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und 

Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle 

Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogel-

arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flächendeckend – also überall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen. 

 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die europäischen Vorgaben angepasst und diese Änderungen auch in der 

Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 übernommen. In diesem Zusammenhang 

müssen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und 

Zulassungsverfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG – in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBl. I S. S. 2542], das 

am 01.03.2010 in Kraft getreten ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 

45 BNatSchG verankert. 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind 

folgendermaßen gefasst: 
 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzten oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
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zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs- 

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der Euro-

päischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen 

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden 

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 
 

1. Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 

Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 

der Sätze 2 bis 5.  

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 

des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare 

Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt wird. 

3. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) festgesetzt werden. 

4. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG 

(FFHRichtlinie) aufgeführten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-

führung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote nicht vor. 

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für 
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die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäische 

Vogelarten. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 

45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein. 

 

1.3 Anlass und Aufgabenstellung 

Eine Änderung des Bebauungsplans Nr. 65 der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird 

auf Grund der geplanten Erweiterung (Aufstockung) der Kita / Schule erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mögliche Vorkommen sowie 

die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben 

zu überprüfen. Die artenschutzrechtliche Prüfung stellt die Ergebnisse der Erfassungen und 

Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehörden als Entscheidungsgrundlage. 

Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzu-

fassen und diesen mögliche Vermeidungsmaßnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (sog. CEF-Maßnahmen) gegenüberzustellen. Auf diese Weise soll die Notwendig-

keit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG sei-
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tens der zuständigen Naturschutzbehörde bzw. der Beantragung einer Befreiung gemäß § 

67 BNatSchG ermittelt werden. 

 

1.4 Bearbeitungsschritte 

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlägiger Verbotstatbestände 

zunächst überprüft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände eintre-

ten, werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen einbezogen. Vor-

kehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie führen dazu, 

dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, 

dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt. 

Lassen sich Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensräume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchführung von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-

Maßnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalität betroffener Le-

bensstätten. Können solche vorgezogenen Maßnahmen mit räumlichem Bezug zu betroffen-

en Lebensstätten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-

siedlungsniveau gewährleisten, liegt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstoß gegen die 

einschlägigen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 

 

1.5 Wirkungen 

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-

wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt für die Ermittlung und Darstellung 

der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben 

verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die 

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht. 

Baubedingte potentielle Wirkungen 

- zeitweise Flächeninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Bau-

stelleneinrichtungen, Lagerplätze und Baustellenzufahrten; 

- Bodenverdichtung durch den Einsatz von bau- und Transportfahrzeugen; 

- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelän-

demodellierungen; 

- temporäre Lärmemission und Erschütterungen bei den Bautätigkeiten zur Er-

richtung neuer Baulichkeiten und durch den Baustellenverkehr; 
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- temporäre Scheuchwirkungen für Tiere und temporäre optische Störung durch 

Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Restmittellagerungen; 

- temporäre Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel; 

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur vorübergehend die Um-

welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplätzen, Erd- und Gründungsar-

beiten, Baustellenverkehre sowie Geländemodellierungen. Es ist davon auszugehen, dass 

Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Flächenausweisungen des Be-

bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfallge-

setz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.  

Eine Zufahrt zum Plangebiet besteht bereits.  

Der Bauherr hat während der Bauphase dafür Sorge zu tragen, dass der Baustellenverkehr 

unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissionsschutz erfolgt. 

Für Schutzgebiete zeichnen sich keine erheblichen baubedingten Wirkungen durch das Vor-

haben ab.  

Anlagenbedingte potentielle Wirkungen 

- Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen (z. B. Entfernen 

bzw. Verändern der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung); 

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsänderungen; 

- Veränderung des Bodenwasserhaushaltes; 

- visuelle Wirkungen (optische Störung); 

- Flächenentzug/ Habitatverlust und Funktionsverlust durch Zerschneidung von 

Lebensräumen; 

- Flächenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, 

Umwandlung von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementa-

ren Teillebensräumen der Flora und Fauna); 

- Zerstörung von Lebensstätten durch Rodung von Gehölzen und Rückbau von 

Gebäudeteilen; 

Auf Grund der räumlichen Entfernung zu Schutzgebieten zeichnen sich keine anlagebeding-

ten Wirkungen durch das Planvorhaben ab. Die anlagebedingten Wirkungen weisen zudem 

nur eine geringe Reichweite auf. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der geplanten Nutzung als Kinderbetreuungs-

einrichtung, die sich von der bestehenden Nutzung jedoch nicht unterscheidet. Es erfolgt 

lediglich eine Aufstockung/ Erweiterung einiger der vorhandenen Gebäudeteile und es soll 

ein Sportraum errichtet werden. 
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Für Schutzgebiete zeichnen sich auf Grund der geringen Reichweite der betriebsbedingten 

Wirkungen, der Vorbelastung und der räumlichen Entfernung keine Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben ab. 

 

 

2. Relevanzprüfung 

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform. Für die Abschichtung der 

Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europäischen Vogelarten wurden die Tabellen aus 

den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den Tabellen werden jene Arten ge-

kennzeichnet, für die nachfolgend eine vertiefende Betrachtung in Form von Steckbriefen 

erfolgt. Für die anderen FFH-Arten erfolgt eine kurze Begründung, warum sie von den weite-

ren Prüfschritten ausgeschlossen werden. 

Durch Rodungen und Baumaßnahmen an Gebäuden kann es zum Verlust von geschützten 

Lebensstätten, zu Verletzungen, Tötungen und erheblichen Störungen von besonders und 

streng geschützten Tierarten kommen. Betroffen sein können v. a. Fledermäuse, Vögel und 

ggf. xylobionte Käfer, sowie der Laubfrosch. 
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(1) Acipenser oxyrinchus (Stör) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Acipenser sturio geführt. 
(2) Romanogobio belingi (Stromgründling) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Gobio albipinnatus (Weißflossiger Gründling) geführt. 
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse 

Unmittelbar nach Beauftragung wurde Mitte Oktober eine Begehung des Plangebietes durch-

geführt. Es wurden insbesondere die betroffenen Gebäude und Gehölze auf Besiedlungshin-

weise untersucht. Außerdem wurde eine ultraschalldetektorgestütze Ein-/Ausflugbeobach-

tung zur Erfassung von Fledermausvorkommen durchgeführt. 

Der Gehölzbestand wurde zudem auf ein Vorkommen von Höhlungen, welche Höhlenbrü-

tern, Fledermäusen oder xylobionten Käfern als Lebensstätte dienen können, untersucht. 

Daneben wurde das mögliche Vorkommen und das Gefährdungspotential anderer geschütz-

ter oder gefährdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Orts-

lage beurteilt. 
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4.  Untersuchungsergebnisse/ Potentialeinschätzung 

Bei der Gebäudeuntersuchung konnten einige potentielle Quartiermöglichkeiten für Fleder-

mäuse festgestellt werden, z. B. Abschnitte des Spaltraumes unter der Blechabdeckung der 

Dachkante und Zugangsmöglichkeiten in den Dachkasten oder hinter die Holzverschalung 

der Fassade. Es konnten aber keine Besiedlungshinweise festgestellt werden und auch bei 

der detektorgestützten Ein-/Ausflugbeobachtung wurde keine Quartiernutzung am Gebäude 

nachgewiesen. 

Vogelbrutplätze konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. 

Wie Spuren und Nestreste belegen, wird die Holzverschalung der Fassade aber regelmäßig 

von Wespen genutzt, sie bietet einen großen Materialvorrat zum Nestbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Untersuchung der Gehölze wurden keine Höhlungen festgestellt, weshalb Höhlen-

brüter, Fledermausquartiere und Vorkommen xylobionter Käfer ausgeschlossen werden kön-

nen. 

Saisonnester von Freibrütern in den Gehölzen wurden ebenfalls nicht gefunden, jedoch 

werden diese in jeder Brutperiode neu angelegt, so dass Neuanlagen in der Brutzeit nicht 

ausgeschlossen werden können. 
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Vorkommen von einzelnen Laubfröschen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 

sind auf Grund des dichten Baumbestandes und der intensiven Nutzung aber sehr unwahr-

scheinlich. Gehölze im Plangebiet könnten als Sitz- bzw. Rufwarten genutzt werden. Der 

reiche Gehölzbestand hinter den Gebäuden bzw. deren Randstrukturen und benachbarte 

Staudenfluren entlang des angrenzenden Bachlaufs (Graben) bieten jedoch hinreichend po-

tentiellen Lebensraum. Laichgewässer befinden sich nicht im Plangebiet. 

 

 

5.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität 

Folgende Maßnahmen zur Abwendung der Einschlägigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end berücksichtigt: 

5.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Rodungen von Gehölzen sind im Zeitraum Oktober bis März durchzuführen, um erhebliche 

Störungen, Verletzungen und Tötungen von möglichen Brutvögeln und ggf. Laubfröschen zu 

vermeiden. 

Hinweis: Sollten sich wiederholt Wespen oder auch Hornissen an der Holzfassade der betrof-

fenen Gebäudebereiche ansiedeln, sind diese im Vorfeld von Baumaßnahmen durch 

einen Sachverständigen zu entfernen. Insbesondere Hornissennester können umge-

setzt werden. 

 

5.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ök ologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen)�

keine 

 

Hinweis: Lebensstätten für gebäudebesiedelnde Tierarten (Vögel- und Fledermäuse) lassen 

sich bei Bedarf in den Erweiterungsbau integrieren und könnten so Gegenstand der 

Bildungsarbeit werden. 
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6. Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird 

nachfolgend unter Berücksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaßnah-

men untersucht. Aus Effektivitätsgründen und zur Vermeidung unnötiger Redundanzen wer-

den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erläutert, sondern auf Artengruppen ange-

wendet. Werden Verbote erfüllt, wird überprüft, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-

en für die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG in Über-

einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-

pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem günstigen Erhaltungszu-

stand). 

Grundlage für die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeinträch-

tigungen sind die aus den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

zusammenfassend abgeleiteten Schädigungs-, Störungs- und Tötungsverbote. 

 

6.1  Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH -Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwick-

lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion 

der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 

 

keine 
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6.2 Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-

Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Vögel oder ihrer Ent-

wicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Vögeln während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 

vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. 

 

Sammelsteckbrief Baum-/Gebüschbrüter (Freibrüter)  
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Sammelsteckbrief Baum-/Gebüschbrüter (Freibrüter)  

?�!�!��
����-������
�!�(�
����$!�������	 ����*B�0�
����,�+7��

�� � �  �!�	!
����
�5�%�
	�
@���!�
�	����A�;;���
�������� ����$������
��<�6���5��-�

71��
��
��*���
������#��
6�	
��:

�
�6��#��
�$$�8�� �
� 8���
��
���1�	
�6������$�	���
��
:��
��
��

� �1
 �	�
)����	��
���<�B
����
��� 1�����	��-��

71��
��
��	
����B�����$�����,1���$��
6�	
4����1�	�� >�	
�����5�
1$���$	��<*�64������6� 8���
��

� J.9+<�B
����
��� 1�����	��-�+�

��������5�%�
	�
@���!���
���������/� �������������� �"������������ �	��	  �

�� 1�  �!�	!
����
�5��(���
	�
@���!�
�	����A�;;���
����� ���1���$������
��<�6���5��-�

&	�
%�*
6������%1
�

	����)1��1���
��
�0�
�
��	
��
 ����*���
������#��
6�	
������8
6
��E	��&��
�������� 
�	
�=�����
?����
����
�����
��>������
����
�#��
��$	
�
����	
� 
��	�	
	���
��
�9��
1��	��(� ��������,1���$�
������ �

� �1
 �	�
)����	��
���<�B
����
��� 1�����	��-�+�

� J.9+<�B
����
��� 1�����	��-�+�

�������5��(���
	�
@���!���
���������/� �"������������ �	��	�

 

 

6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschützter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen 

Beeinträchtigungen weiterer geschützter Tierarten, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der 

FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützt sind, sind nicht zu erwarten. 

 

 

7. Gutachterliches Fazit  

Bei Durchführung der o. g. Vermeidungsmaßnahme kann dem Eintreten einschlägiger Ver-

botstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorhaben ist 

somit nach den Maßgaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulässig. 
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8. Quellenverzeichnis 

Gesetze, Normen, Richtlinien 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz – BNatSchG) , vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148). 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  – Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-

zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 

29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 

Richtlinie 92/43/EWG  des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie  - FFH-Richtlinie, ABl. L 206 

vom 22.7.1992, S. 7), geändert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABl. L 305/ 42ff 

vom 8.11.1997, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29.09.2003, ABl. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates 

vom 20. November 2006 ABl. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006 
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26.01.2010 
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Anlage 2 zur Begründung der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr.  65 - Grimmer Straße - 
 
2. Änderung Bebauungsplan Nr.65 - Grimmer Straße - 
 
Ermittlung des Kompensationsumfangs für die Beseitigung von Einzelbäumen    
 
 1. Anlass für die Ermittlung des Kompensationsbedarfes 
 
Die Kindertagesstätte �± Hundertwelten, am Standort Grimmer Straße Nr. 50/51, 
wurde in Verbindung mit der Konzentration der bereits vorhandenen Verwaltungs- 
standorte in der Stadt durch den Träger der Einrichtung, das ILL Institut Lernen & Leben e.V. errichtet.     
Im Ergebnis der positiven Entwicklung der Einrichtung wurde in diesem Jahr eine  
Kinderkunstakademie als freie Ganztagesgrundschule mit Orientierungsstufe in Betrieb genommen. 
Diese Grundschule soll in den Folgejahren als einzügige Grundschule weiterentwickelt werden. 
Damit soll dem absehbar steigenden Bedarf an Schulplätzen in der Universitäts- und Hansestadt Greifs-
wald Rechnung getragen werden.  
Die geplante Erweiterung soll zum großen Teil durch die Aufstockung der bisherigen eingeschossigen 
Bebauung erreicht werden. Damit wird dem Ziel des flächensparenden Bauens Rechnung getragen.  
Für Teile der Erweiterung ist jedoch die Bebauung der bisher unbebauten Grundstücksfläche erforderlich. 
In diesem Bereich ist ebenfalls die Beseitigung von insgesamt 6 Einzelbäumen nötig. 
 
Nachfolgend genannte Einzelbäume sind zu beseitigen: 
1x Hainbuche einstämmig Stammumfang 71 cm  
1x Hainbuche einstämmig Stammumfang 135 cm  
1x Ahorn dreistämmig  Stammumfang 130 cm, 104 cm, 131 cm  
1x Ginko einstämmig  Stammumfang 90 cm  
 
2. Rechtliche Grundlage 
 
Als Grundlage zur Ermittlung des Kompensationsumfanges für die zu beseitigenden Bäume dient: 
 
Baumschutzkompensationserlass vom 15 Okt. 2007 
( veröffentl. Amtsbl. M-V 2007 S. 530 ) 
 
 
3. Ermittlung Kompensationsumfang 
 
Baumschutzkompensationserlass ( Anlage 1 ) vom 15 Okt. 2007 
 
Kompensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen  
 
Stammumfang    Kompensation im Verhältnis 
  50 cm �±  150 cm     1:1 
150 cm �±  250 cm     1:2 
             > 250 cm     1:3 
 
Demnach beträgt der Kompensationsbedarf für 6 Einzelbäume  
( Stammumfang 71 cm �± 135 cm ) :  6 neu zu pflanzende Bäume.   
 
 
4. Zusammenfassung 
 
Für die Beseitigung der unter Pkt. 1 genannten Bäume im Zusammenhang mit der 2. Planänderung 
zum B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Strasse �± ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 6 Bäumen. 
Die Bäume sind gem. Pflanzliste  zum B-Plan Nr. 65, Textteil B, als Laubbäume mit einem Stammumfang 
von 16-20 cm durch geschultes Fachpersonal zu pflanzen.  
 
 
April 2018 



Anlage 3 zur Begründung der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 65 - Grimmer Straße - 
 
 
2. Änderung Bebauungsplan Nr.65  �± Grimmer Straße   - 
 
Eingriffsbilanzierung     
 
 1. Beschreibung des Planvorhabens 
 
1.1 Aufgabenstellung 
 
Die Kindertagesstätte �± Hundertwelten, am Standort Grimmer Straße Nr. 50/51, 
wurde in Verbindung mit der Konzentration der bereits vorhandenen Verwaltungs- 
standorte in der Stadt durch den Träger der Einrichtung, das ILL Institut Lernen & Leben e.V. errichtet.     
Im Ergebnis der positiven Entwicklung der Einrichtung wurde in diesem Jahr eine  
Kinderkunstakademie als freie Ganztagesgrundschule mit Orientierungsstufe in Betrieb genommen. 
Diese Grundschule soll in den Folgejahren als einzügige Grundschule weiterentwickelt werden. 
Damit soll dem absehbar steigenden Bedarf an Schulplätzen in der Universitäts- und Hansestadt Greifs-
wald Rechnung getragen werden.  
Die geplante Erweiterung soll zum großen Teil durch die Aufstockung der bisherigen eingeschossigen 
Bebauung erreicht werden. Damit wird dem Ziel des flächensparenden Bauens Rechnung getragen.  
Für Teile der Erweiterung ist jedoch die Ausweitung des allgemeinem Wohngebietes ( WA 9 ) 
um ca 7 m in südliche Richtung zu Lasten der Grünfläche erforderlich. 
Der Flächenaustausch umfasst 470 m². Da durch die Umwidmung der Flächen ein Verlust an Grünfläche 
entsteht, ist dieser neu zu bilanzieren und auszugleichen / kompensieren. 
 
Nach § 2 Abs.4 BauGB ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes eine Umweltprüfung durch die 
Genehmigungsbehörde durchzuführen. Die Aussagen / Betrachtungen im ursprünglichen Umweltbericht 
zum Bebauungsplan gelten uneingeschränkt weiter. Da es sich nur um eine geringfügige Änderung der 
Bauleitplanung handelt, werden lediglich die neuen Beeinträchtigungen durch die Planänderung  
betrachtet. 
Durch die Änderung der Bauleitplanung werden Eingriffe in Natur und Landschaft begründet. 
Diese sind entsprechend der Eingriffsregelung nach Naturschutzgesetzgebung ( NatSchAG M-V § 12  
In Verbindung mit §§ 13 bis 18 BNatSchG ) zu bilanzieren. 
 
1.2 Angaben zum Standort 
 
Der Planänderungsbereich ( 2. Änderung ) befindet sich im westlichen Randbereich des  
gültigen B-Planes Nr. 65 �± Grimmer Straße -. Die Fläche grenzt im Westen an den Brandteichgraben  
( Vorflutgraben 24 ), im Norden an die Grimmer Straße. Nach Süden und Osten grenzen Wohnbau-  
bzw. Grünflächen innerhalb des B-Planes an den Änderungsbereich. 
 
1.3 Art und Umfang des Vorhabens 
 
Die Planänderung hat eine Umwandlung eines Teilbereiches einer Grünfläche ( bisher Zweckbestimmung 
Mähwiese ) zum Allgemeinen Wohngebiet ( WA 9 ) zur Folge.  
Die Erweiterung der Fläche ( WA 9 ) umfasst 470 m², die mit einer Grundflächenzahl ( GRZ ) von 0,4 
ausgewiesen sind. 
 
 
2. Fachziele des Umweltschutzes 
 
Die Aussagen des Umweltberichtes zum B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Straße- gelten uneingeschränkt  
weiter. 
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3. Bestandsbewertung, Wirkungsprognose 
 
 
3.1 Flora und Fauna ( gem. § 1 Abs.6 Nr.7a BauGB ) 
 
3.1.1.  Bestand und Bewertung 
Die Betrachtungen zu Fauna und Flora wurden im Wesentlichen bereits im Umweltbericht zum B-Plan 
dargelegt und behalten ihre Gültigkeit. 
Zur Beurteilung der vorhandenen Biotoptypen erfolgte eine Biotoptypenkartierung entsprechend  
Anleitung  für die Kartierung von Biotoptypen  und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern 
( Schriftreihe des LUNG 2010/Heft 2 )  
 
 
Code Kürzel Bezeichnung Status Wertstufe 
9. Grünland- und 
Grünlandbereiche 

    

9.2.4 GMB Aufgelassenes Frischgrünland -       2 
 
Die betroffene Fläche wird entsprechend o.g. Biotoptypenkartierung als Grünland- und  
Grünlandbereich  / Aufgelassenes Frischgrünland ( GBM ) eingeordnet. 
Es handelt sich dabei um eine im Außenbereich der vorh. Kindertagesstätte genutzte Grünfläche. 
Im derzeit gültigen B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Straße �± ist diese Fläche als private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Mähwiese  ( gem. § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB ) festgesetzt. 
Dieser Biotoptyp ist mit einer naturschutzfachlichen Wertstufe von 2 ( Regenerationsfähigkeit / Gefähr-
dung ) bewertet. 
   
3.1.2.  Status Quo-Prognose ( Nichtdurchführung der Planung ) 
Die betroffene Fläche dient als Außenspielfläche der Kindertagesstätte. Diese Nutzung bleibt bei Nicht-
durchführung der Planung bestehen. Mittelfristig ist von einer der Festsetzung im B-Plan entsprechenden 
Entwicklung zu einer Mähwiese auszugehen. 
 
3.1.3.  Auswirkungsprognose ( Durchführung der Planung ) 
Biotope 
Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft i.S.d. § 12 NatSchAG M-V dar. 
Nach § 13 BNatSchG ist der Verursacher des Eingriffes dazu verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Im Rahmen der Eingriffsbilanzierung die möglichen Beein-
trächtigungen aufgeführt, welche durch das Vorhaben bewirkt werden können. 
Nach § 15 BNatSchG sind alle unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege ( Ausgleichsmaßnahmen ) so auszugleichen, dass keine erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen zurückbleiben. 
Ist dies nicht möglich, sind die beeinträchtigten Strukturen, Funktionen und Prozesse von Natur und 
Landschaft möglichst gleichwertig oder ähnlich zu ersetzen ( Ersatzmaßnahmen ). 
Im Weiteren werden die durch das Vorhaben bewirkten Beeinträchtigungen konkret ermittelt und eine 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung vorgenommen. Das Ergebnis wird im unter Pkt 3.1.4 beschrieben. 
Die Bewertung wurde mit Hilfe der Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern  
( LUNG 1999 ) vorgenommen. Dabei wurden die Kriterien Regenerationsfähigkeit,  
Gefährdung / Seltenheit und typische Ausstattung herangezogen. 
Bei der von der Planung betroffenen Fläche handelt es sich gem. Festsetzung um eine private Grünfläche 
mit Zweckbestimmung �± Mähwiese. Diese wird entsprechend Kriterienkatalog ( Hinweise zur Eingriffsre-
gelung Mecklenburg �± Vorpommern (HzE) , Anlage 3, Neufassung 2018 ) als Biotoptyp �± Aufgelassenes 
Frischgrünland , 9.2.4. GMB eingestuft, deren Regenerationszeit mit Stufe 2 ( schwer regenerierbar,  
15 �± 150 Jahre ) eingeschätzt wird. 
Die Gefährdung wird mit Stufe 2 ( gefährdet ) bewertet. 
 
Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 
Für die Bilanzierung werden die Konfliktflächen aufgeführt, die durch die Planänderung von  der 
möglichen Versiegelung betroffen sind. Dazu gehört der Anteil der ehemalige Grünfläche, die jetzt als  
allgemeines Wohngebiet ausgewiesen ist. 
Bei der Bilanzierung der Fläche wird von einer möglichen Gesamtversiegelung von 40 %  
( Festsetzung B-Plan - GRZ 0,40 ) ausgegangen. Die verbleibenden Flächen werden weiterhin als Frei-
fläche ( Außenspielfläche Kita ) genutzt. 
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Für die angrenzenden Biotope sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die 
Änderung zu erwarten. Außerhalb des B-Planes entstehen keine Wirkzonen, damit entfällt  
die Bilanzierung der Biotopbeeinträchtigung durch mittelbare Eingriffswirkungen.  
KV Verlust von Biotopstrukturen durch Versiegelung 
Durch die mögliche Errichtung von Gebäuden und die zusätzliche Versiegelung von Flächen ( Wege etc. ) 
kommt es zum Verlust ökologischer Funktionen. Dabei wird die maximal möglich Versiegelung der be-
troffenen Fläche durch die im B-Plan getroffene Festsetzung der Grundflächenzahl  (GRZ 0,4 - WA 9 ) 
eingeschränkt. 
 
Berechnung Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung (unmittelbare Wirkung / Beeinträchtigung ) 
Biotoptyp Fläche des betroffenen 

Biotoptyps ( m² ) 
Biotopwert des 
betroffenen 
Biotoptyps  

Lagefaktor 
(<100 m Abstand) 

Eingriffsflächenäquivalent für 
Biotopbeseitigung ( m² EFÄ ) 

9.2.4 
GMB 

 
              470 

 
          3 

 
          0,75 

 
                   1057,5 

     
 
Erläuterungen zum Kompensationserfordernis : 
Für den Außenbereich der Kindertagesstätte ( GMB �± aufgelassenes Frischgrünland ) wird der durch-
schnittliche Biotopwert mit 3,0 angesetzt. ( Wertstufe 2 , durchschnittlicher Biotopwert = 3 ).  
Der Lagefaktor wird mit einem Wert von 0,75 ( Abstand zu vorh. Störquellen / hier Grimmer Straße  
< 100 m) bewertet. 
 
Berechnung Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträcht. (mittelbare Wirkung / Beeinträchtigung ) 
Biotoptyp Fläche des betroffenen 

Biotoptyps ( m² ) 
Biotopwert des 
betroffenen 
Biotoptyps  

Wirkfaktor 
( keine Wirkzone ) 

Eingriffsflächenäquivalent für 
Biotopbeseitigung ( m² EFÄ ) 

9.2.4 
GMB 

 
              470 

 
          3 

 
          0,0 

 
                   0,0 

     
 
Erläuterungen zum Kompensationserfordernis : 
Für die angrenzenden Biotope sind keine erheblichen Beeinträchtigungen durch die 
Änderung zu erwarten. Außerhalb des B-Planes entstehen keine Wirkzonen, damit entfällt  
die Bilanzierung der Biotopbeeinträchtigung durch mittelbare Eingriffswirkungen.  
 
Berechnung Eingriffsflächenäquivalents für Teil- / Vollversiegelung 
Biotoptyp Fläche des betroffenen 

Biotoptyps ( m² ) 
GRZ Zuschlag für Teil- 

/ Vollversiegelung 
Eingriffsflächenäquivalent für 
teil-/Vollversiegelung 
        ( m² EFÄ ) 

9.2.4 
GMB 

 
              470 

 
 0,4 

 
          0,5 

 
                   94,0 

     
 
Erläuterungen zum Kompensationserfordernis : 
Der Anteil der Flächenbefestigung ergibt sich aus der festgesetzten Grundflächenzahl ( GRZ ) 
und wird mit 0,4 berücksichtigt. 
Zuschlag für mögliche Vollversiegelung / Überbauung = 0,5 
 
Zusammenstellung der des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 
Biotoptyp Eingriffsflächenäquivalent              EFÄ ( m² ) 
9.2.4 GMB 2.3 für Biotopbeseitigung                 1057,5 
9.2.4 GMB 2.4 für Funktionsbeeinträchtigung                       0,0 
9.2.4 GMB 2.5 für Teil- / Vollversiegelung                     94,0 
 Multifunktionaler Kompensationsflächenbedarf :                 1151,5 
 
Da der ermittelte Kompensationsflächenbedarf für eine bereits als Kompensationsfläche vorgesehene 
Fläche ( hier private Grünfläche �± Zweckbestimmung Mähwiese ) ermittelt wurde, kann nicht vom  
einfachen, sondern muss vom doppeltem Ausgleich ausgegangen werden. 
 
Der verdoppelte Kompensationsflächenbedarf beträgt : 2303,0 m² 
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3.1.4.  Umweltrelevante Maßnahmen 
Die im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr.65 festgelegten umweltrelevanten Maßnahmen  
sind weiterhin gültig. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
Da für den ermittelten Kompensationsflächenbedarf im Plangebiet keine weiteren Flächen zur  
Verfügung stehen und ein Ausgleich nach Umrechnung in Einzelbäumen die Aufnahmefähigkeit der 
zur Verfügung stehenden Grünflächen übersteigen würde, kann die Kompensation nur durch externe 
Maßnahmen erfolgen.  
Das Vorhaben befindet sich im Grenzbereich der Landschaftszone, insofern bietet sich die Möglichkeit 
der Nutzung eines Öko-Kontos ( Bereich Vorpommersches Flachland ) an. 
 
Für die 2. Planänderung des B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Straße �± werden folgende Ausgleichsmaßnahmen 
zur Kompensation des Eingriffes geplant. 
 
Ausgleichsmaßnahme A 1  -   externe Kompensation durch Erwerb von Ökopunkten 
Der ermittelte und rechnerisch bilanzierte Eingriff ( Eingriffsflächenäquivalent 2303 m² ) in Bezug auf die 
Umwandlung eines Teilbereiches einer Grünfläche ( 470 m², bisherige Zweckbestimmung Mähwiese ) 
zum Allgemeine Wohngebiet ( WA 9 ) wird mittels Zahlung in ein von der Unteren Naturschutzbehörde 
anerkanntes und verfügbares Ökokonto in der Landschaftszone Vorpommersches Flachland  
kompensiert.  
 
Nach § 13 BNatSchG Bilanzierung aufwertenden Maßnahme A 1 ( Planung ) : 
Kompensationsmaßnah-
men 

Fläche  
( m² ) 

Wert-
stufe 

Kompensati-
onswertzahl 

Leistungsfak-
tor 

Flächenäquivalent 
        ( m² ) 

A 1 �± Erwerb Ökopunkte 
Vorpommersches Flach-
land 

  
 

         
 

           
        2303 

      
Gesamt A 1 :             2303 
 
 
Zusammenstellung aller Kompensationsmaßnahmen : 
Kompensationsmaßnahmen                                 Flächenäquivalent ( m² ) 
A 1 �± Erwerb von Ökopunkten                                                                2303 
  
Gesamt :                                                                2303 
 
Gegenüberstellung Flächenäquivalent Bedarf / Kompensation : 
                                                                        Gesamtbilanz 
Flächenäquivalent Bedarf Flächenäquivalent Kompensation 
2303 m² 2303 m² 
 
Aus der Gesamtbilanz des Flächenäquivalentes Bedarf / Kompensation wird deutlich, dass der  
erforderliche Ausgleich / Kompensation vollständig durch die Zahlung in ein von der Unteren Natur-
schutzbehörde anerkanntes und verfügbares Ökokonto in der Landschaftszone Vorpommersches Flach-
land kompensiert werden kann.  
 
3.1.5.  Erhebliche Auswirkungen und deren Überwachung ( Monitoring ) 
Erhebliche Auswirkungen sind durch die 2. Planänderung des B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Straße �±  
nicht zu erwarten. Die Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahme hat nach Fertigstellung des  
geplanten Vorhabens zu erfolgen.  
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3.2 Weitere Schutzgüter ( gem. § 1 Abs. 6 Nr. 74 BauGB ) 
 
Die Belange der weiteren Schutzgüter Boden / Relief, Klima und Luft, Landschaft, Biologische Vielfalt, 
Mensch und Sach- / Kulturgüter sowie deren Wechselwirkungen wurden bereits im Umweltbericht zum 
Bebauungsplan Nr. 65 �± Grimmer Straße �± betrachtet. 
Durch die Planänderung werden lediglich unwesentliche zusätzliche Beeinträchtigungen verursacht.  
Eine Betrachtung möglicher weiterer Beeinträchtigungen auf die genannten Schutzgüter wurde darum 
nicht durchgeführt. 
Die Beeinträchtigung ( mögliche Neuversiegelung bisher unversiegelter Flächen ) wird durch die geplante 
Ausgleichsmaßnahme bilanziert und ausgeglichen. 
4. Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes 
 
Mit der Umsetzung der vorgesehenen Planänderung wird sich die Struktur der vom Eingriff betroffenen 
Flächen nur unwesentlich ändern. Die betroffene Fläche ist in ihrer Ausdehnung im Vergleich zum ge-
samten Plangebiet relativ klein.  
Die mögliche zusätzliche Versiegelung findet auf einer bereits stark beanspruchten Fläche statt. 
Damit kann die Erheblichkeit des Eingriffes weiter gemindert werden. 
Es entstehen keine weiteren zusätzlichen Beeinträchtigungen für die Umgebung. 
 
 
5. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der  
nachteilgen Wirkungen 
 
Gem. § 13 BNatSchG gilt, dass Eingriffe vermieden, vermindert und ausgeglichen werden müssen.  
Sollte ein Ausgleich nicht möglich sein, sind Ersatzmaßnahmen zur Wiederherstellung der Funktionen 
für Natur und Landschaft durchzuführen.  
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Zur Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt sind folgende Maßnahmen 
bereits im Rahmen der Vorhabensplanung berücksichtigt.  
Dazu gehören :  - Planung der Erweiterung der Schule , z.T. als Aufstockung 

  Damit wird der Anteil der erforderlichen Überbauung / EG reduziert. 
- Festsetzung der GRZ , 0,4 
- Festsetzung der Anlage von Grünflächen mit Pflanzbindung gem. Pflanzliste 
- Festsetzung bezügl. Erhalt und Schutz von Gehölzen 
- Festsetzung bezügl. Der Neupflanzung von Bäumen 

 
Zur Minimierung baubedingter Biotopverluste sind erforderliche Arbeits- und Lagerflächen auf bereits 
versiegelten Flächen anzulegen. Für Bestandsgehölze und Wurzelbereiche sind für die Dauer der Bau-
maßnahmen entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. 
 
Für die Belange des Artenschutzes werden die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aus  
dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag ( Dipl. Landschaftsökologe J. Berg , 10 / 2017 ) übernommen. 

- Rodungen von Gehölzen sind auf den Zeitraum Oktober bis März  
  zu beschränken, um erhebliche Störungen, Verletzungen und Tötungen 
  von möglichen Brutvögeln und ggf. Laubfröschen zu vermeiden. 

 
Zur Kompensation des Verlustes bzw. der Beeinträchtigung von betroffenen Biotoptypen werden Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des B-Plangebietes vorgesehen.  
Die geplante Ausgleichsmaßnahme führt  zur vollständigen Kompensation des Eingriffes. 
 
Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahme 
Der durch das geplant Vorhaben verursachte Eingriff bewirkt einen Kompensationsflächenbedarf  
von 2303,0 m².  Durch die geplante Kompensationsmaßnahme ( Zahlung in ein von der Unteren Natur-
schutzbehörde anerkanntes und verfügbares Ökokonto in der Landschaftszone Vorpommersches Flach-
land  / Kompensationsflächenäquivalent von 2303 m² ) wird der durch die 2. Planänderung verursachte 
Eingriff außerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
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6. Darstellung der wichtigsten geprüften Alternativen aus Umweltsicht 
 
Ursache für die 2. Planänderung ist die geplante Erweiterung der Grundschule ( siehe Pkt. 1.1 ) 
Diese Erweiterung ist nur am vorhandenen Standort umsetzbar. Insofern besteht zum gewählten 
Standort keine weitere Alternative. Durch die vorgesehene teilweise Ausführung als  
Aufstockung kann die Beeinträchtigung der Umwelt bereits minimiert werden. 
Weitere Alternativen wurden aufgrund der geringen Ausdehnung und der unwesentlichen Erhöhung  
der Beeinträchtigungen nicht untersucht.    
 
 
7. Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
 
Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 
 
 
8. Zusammenfassung 
 
Durch die 2. Planänderung des B-Plan Nr. 65 �± Grimmer Straße- wird die planungsrechtliche Vorausset-
zung für die geplante Erweiterung der am Standort vorhandenen freien Grundschule geschaffen. 
Die umweltfachlichen Belange wurden bereits im Wesentlichen durch den Umweltbericht zum B-Plan 
betrachtet und umgesetzt. Die im Umweltbericht festgelegten umweltrelevanten Maßnahmen sind  
weiterhin gültig. 
Für die 2. Planänderung wurde lediglich die zusätzlich mögliche Versiegelung durch die Erweiterung 
des allgem. Wohngebietes zu Lasten der Grünfläche geprüft und bilanziert. 
Das Vorhaben verursacht Eingriffe in Natur und Landschaft, welche durch Maßnahmen zur  
Vermeidung, Minderung sowie durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 
Der Kompensationsbedarf entspricht einem Flächenäquivalent von 2303 m². Diesem  
Kompensationsbedarf steht die Ausgleichsmaßnahme ( A 1 �± Zahlung in ein von der Unteren Natur-
schutzbehörde anerkanntes und verfügbares Ökokonto in der Landschaftszone Vorpommersches Flach-
land  ) mit einem Flächenäquivalent von 2303 m² gegenüber. 
Damit wird der Eingriff vollständig außerhalb des Pangebietes ausgeglichen. 
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